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Bericht des Ausschusses für öffentliche Wohlfahrt
betreffend das Gesetz, womit das O. ö. I(rankenanstaltengesetz neuerlich abgeän,dert

wird (0. ö. Krankenanstaltengesetz-Novelle 1966).

(L - 242/5 - XIX)

Gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 2 B-ViG. 1929 ist in den
Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten die
Gesetzgebung über die Grundsätze iBundessache,
Landessache ist die Erlassung von Ausführungsge·
setzen und die Vollziehung.

Grundsatzgesetzliche Regelungen in den Ange-
legenheiten der 'Heil- und Pflegeanstalten enthält
vor allem das Krankenanstaltengesetz - KAG.,
BGBLNT. 1/1957, in der Fassung der I. Novelle zum
Krankenanstaltengesetz, BGBLNT.27/1958. Daneben
finden sich einschlägige grundsatzgesetzliche Rege-
lungen 'aber auch in anderen Bundesgesetzen, so im
Allgemeinen 'Sozia}versicherungsgesetz - ASVG.,
BGBL Nr· 189/1955, im Gewerblichen Selbstän,
digen Pensionsversicherungsgesetz -GSPVG./
BGBL NT. 292/1957, und im Land,wirtschaftlichen
Zuschußrentenversid1erungsgesetz L2VG"
BGBLNT.293/1957, jeweils In der geltenden Fassung,
sowie im Heeresversorgungsgesetz - HVG.,
BGBL NT. 27/1964, und in der Straßenverkehrsord-
nung 1960-StVO. 1960, in der Fassung der Straßen-
verkehrsordnungsnovelle 1964 - StVO.-Novelle
1964, BOBL NT. 204 (§ 5 Abs. 7 b). Alle diese in
mehreren Bundesgesetzen enthaltenen Grundsatz-
bestimmungen wurden im O. Ö. Krankenanstalten-
gesetz - O. ö. KAG., LGBL NT. 19/1958, in der
Fassung der O. ö. Krankenanstaltengesetz-Novelle
1961,LGBLNT.49, der O. ö. Krankenanstaltengesetz-
Novelle 1005, 'LOBL NT. 34, und der Kundmadmng
des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom
6. August 1965, LGBL NT. 35, 'betreffend die Auf-
hebung einer Bestimmung des § 5-1 Albs, 4 des
O. ö. Krankenanstaltengesetzes durch den Verfas-
sungsgerichtshof ausgeführt.

Im Gesetz vom 7. Juli 1965, 'BGBL NT. 219, über
die Krankenversicherung der in der Land- und Forst-
wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Bauern-Kr an-
kenversicherungsgesetz - B-KVG.) hat der 'Bundes-
gesetzgeber nunmehr weitere Grundsatzbestimmun-
gen in Angelegenheiten der Heil- und Pflegeanstal-
ten erlassen.

Diese Grundsatzbestimmungen lauten:

§ 59: "Für die Regelung der Beziehungen des Ver-
o sicherungsträgers zu den öffentlichen Kranken-
anstalten gelten gemäß Artikel 12 Abs. 1 Z. 2
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929 folgende Grundsätze:
1. Die öffentlichen Krankenanstalten sind ver-

pflichtet, die gemäß § 56 eingewiesenen
Erkrankten in die allgemeine Gebührenklasse
aufzunehmen.
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2. Mit den vom Versicherungsträger gezahlten
Verpflegsikosten sind abgegolten: Unterkunft,

. ärztliche Untersuchung und Behandlung', Bei-
stellung von allen erforderlichen Heilmitteln
(Arznei usw.), Pflege und Verki:istigung.

3. Dem Versicherungsträger steht hinsichtlich
der !Erkran1kten, für deren Anstaltspflege er
aufzukommen hat, das Recht zu, in alle den
Krankheitsfall betreffenden Unterlagen der
Anstalt (zum Beispiel Krankengeschichte,
Röntgenaufnahmen, lLaboratoriumsbeiunde)
Einsicht zu nehmen sowie durch, einen beauf-
tragten Facharzt den Erkrankten in der Kran-
kenanstalt im 'Einvernehmen mit dieser unter-
suchen zu lassen.

4. Bei Unterbringung eines Geisteskranken, dem
oder für den ein Anspruch auf Anstaltspflege
(§ 55) zusteht, in einer öffentlichen Sonder-
heilanstalt für Neryen- und Geisteskranke
trägt der Versicherungsträger die Kosten der
Anstaltspflege bis 'Zur vorgesehenen Höchst-
dauer (§§ 57, 58) in der Höhe des halben Ver-
pflegskostensatzes der allgemeinen Gebüh-
renklasse.

5. Der Rechtsträger der öffentlichen Kranken-
'anstalt hat gegenüber dem eingewiesenen Er-
krankten und den für ihn unterhaltspflichtigen
Personen keinen Anspruch auf Ersatz der Ver-
pflegskosten für die nauer der vom Ver-
sicherungsträger gewährten Anstaltspfle-ge.

6. Im übrigen werden die iBeziehungen des Ver-
sicherungsträgers zu den Krankenanstalten,
insbesondere hinsichtlich der Höhe der zu zah-
lenden Verpflegskosten und der Dauer, für
die Verpflegskosten zu zahlen sind, durch
privatrechtliche Verträge geregelt, die zwi-
schen dem iHaupnverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger im Einvernehmen
mit der Krankenversicherungsanstalt d€r
Bauern einerseits und dem Rechtsträger der
Krankenanstalt anderseits ab'zuschließen sind
und zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen
Form der Abfassung bedürfen."

§ ij() Abs.2: ,,'DieVertläge mit den nichtöffentlichen
Krankenanstalten bedürfen zu ihrer Rechtsgültig-
keit der schriftlichen Form und haben insbeson-
dere nähere Bestimmungen über die Einweisung,
die Einsichtnahme in alle Unterlagen für die Be-
urteilu:ng des Krankheitsfalles wie zum Beispiel
in die Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen,
Laboratoriumsbefunde, ferner über die ärztliche
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Untersuchung durch einen vom Versicherungs-
träger beauftragten Facharzt in der Anstalt im
Einvernehmen mit dieser sowie über die Höhe
und Zahlung der Verpflegskosten zu enthalten.
iDie mit den 'niChtöffentlichen', gemeim\ützigen'
Krankenanstalten zu vereinbarenden Verpflegs-
.kostenersätze 'dü"rfenhicht niedriger' sein als die
Verpflegskostenersätze, die von der Krankenver-
sicherungsanstalt der Bauern an die nächstgele-
gene öffentliche Krankenanstalt mit gleichartigen
oder annähernd gleichwertigen Einrichtungen
geleistet werden."

'Durch den vorliegenden Entwurf einer O. Ö. Kran-
kenanstaltengesetz-Novelle 1966sollen diese Grund-
satzbestimmungen ausgeführt beziehungsweise eine
diesen Grundsalzbestimmungen entsprechende
Rechtslage auf dem Gebiete des o. Ö. Krankenanstal-
tenrechtes herbeigeführt werden. '

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen dieses Ge-
setzentwurfes festzuhalten:
Z. 1 sieht eine Ergänzung des § 45 Abs. 3 O. Ö. KAG.

durch Erweiterung seines Anwendungsbereiches
auch auf die KrankenversicherungsanstaIt der
Bauern vor. Damit wird bewirkt, daß die Sonder-
vorschriften der §§ 4t bis 44 des O. ö. KAG. über
die Beziehungen der Rechtsträger der öffentlichen
Krankenanstalten zu den Trägern der Sozialver-
sicherung auch hinsichtlich der Krankenversiche-
rungsanstaIt der Bauern nach dem B-KVG. Gel-
tung erlangen. Die Bestimmu.ngen der §§ 4'1 bis
44 O. Ö. KAG. führen die inhaltlich mit den Grund-
satzbestimmungen des § 59 Z. 2, 3, 5 und 61l-KVG.
sinngemäß gleichen Grundsat'zbestimmungen des
§ 148 Z. 3, 4, 6 und 7 ASVG. in der geltenden
Fassung aus. Die vorgesehene Ergänzung des § 45
Abs. 3 O. Ö. KAG. hat damit zur Folge, daß die
§§ 41 bis 44 O. Ö. KAG. nach IIJckrafttreten der Z. 1
des vorliegenden Gesetzentwurfes auch als Aus-
führungsbestimmungen zu den Grundsatzbestim-
mungen des § 59 Z. 2, 3, 5 und 6 B-KVG. in Geltung
stehen werden.
Zur Grundsatzbestimmung des § 59 Z. t B-KVG.
ist zu bemerken, daß diese Grundsatzbestim-
mung - die inhaltlich sinngemäß der Grundsatz-
bestimmung des § 148 Z. 1 AJSVJG.in der gelten-
den Fassung entspricht - mit Rücksicht auf die
durch die O. Ö. Krankenanstaltengesetz-Novelle
1965 neu gefaßten Bestimmungen der §§ 25 und
26 dieses Gesetzes über die Gebührenklassen in
den öffentlichen Krankenanstalten keiner wei-
teren Ausführung bedarf, weil vor allem § 25
O. ,ö. KAG. in Ver1bindung mit den iBestimmungen

L i n z, am 4. Februar 1966.

Schützenberger

Obmann

~
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des § 27 dieses Gesetzes über die Aufnahme von
Pfleglingen bereits mit die Verpflichtung der
öffentlich,en Krankenanstalten enthält, auch die
gemäß § 56 B-KVG, eingewiesenen Erkrankten
in die allgemeine Gebühren'klasse aufzunehmen,
wenn die. allgemein geltenden und mit den ei!1~
schlägigen :Bestimmungen des B·KVG. überein-
stimmenden Voraussetzungen für die Aufnahme
in eine öffentliche Krankenanstalt (vor allem das
Vorliegen der Anstaltsbedürftigkeit) gegeben
sind.

Durch Z. 2 'Wird § 51 Abs. 5 O. Ö. KAG. im Sinne der
Grundsatzbestimmung des § 59 Z. 4 B-KVG. er-
gänzt.. Diese Grundsatzbestimmung ist inhaltlich
sinngemä~ gleich der Grundsatzbestimmung des
§ 148 Z. 5 ASVG. in der Fassung der 9. Novelle,
BGBL Nr. 13/1962. Im geltenden § 51 Abs. 5
O. Ö, KA'G. ist die ursprüngliche Fassung der
Grundsatzbestimmung des § 148 Z. 5 (vor der
9. Novelle zum ASVG.: § 148 Z. 6) ASVG. ausge-
führt, die die Sonderregelung für den Fall der Un-
terbringung eines "Erkrankten, dem oder für den
ein Anspruch auf Anstaltspflege (§ 144) zusteht,
in einer öffentlichen Heil- und Pflegeanstalt für
Nerven- und Geisteskranke" enthielt. Diese Son·
derregelung wurde durch die 9.' Novelle zum
A'SVG. auf die Fälle der It Unterbringung eines
Geisteskranken, dem oder für den ein Anspruch
auf Arislallspflege (§ 144) zusteht, in einer öffent-
lichen Sonder heilanstalt tür Nerven- und Geistes-
kranke" eingeschränkt. In der Neufassung des
§ 51 Abs. 5 O. Ö. KA:G. nach dem vorliegenden
Gesetzentwurf ist diese Änderung der Grundsatz-
gesetzeslage mit berücksichtigt.

Gemäß Z. 3 wird der durch die O. Ö. Krankenanstal-
tengesetz-Novelle 1965 in den § 55 neu aufge-
nommene Abs. 4 ergänzt und dadurch der Anwen-
dungsbereich der Bestimmungen der Abs. 1 bis 3
des § 55 O. Ö. KAG. auf die Krankenversiche-
rungsanstalt der Bauern erweitert. Damit werden
diese .Bestimmungen auch gleichzeitig als Aus·
führungs bestimmungen zu den Grundsatzbestim-
mungen des § 60 Abs. 2 B-KVG. in Geltung ge-
setzt.

Der Ansschuß für öffentliche Wohlfahrt beantragt,
der Hohe Landtag möge das beigefügte Gesetz,
womit das O. ö. Krankenanstaltengesetz neuerlich
abgeändert wird (0. ö. Krankenanstaltengesetz-
Novelle 1966), beschließen.

Hager

Berichterstatter
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Gesetz

vom, .....,
womit das O. Ö. Krankenanstaltengesetz neuerlich abgeändert wird (0. ö. Krankenanstaltengesetz-

Novelle 1966).

Der o. ö. ILandtag hat in Ausführung der Grundsatz~
bestimmungen des Allgemeinen Sozialversithe-
rungsgesetzes - ASViG., 3GBI. NT. 189/1955, in der
Fassung der 9. Novelle zum Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetz, BGBI. NT. 13/1962, und der Grund-
satzbestimmungen des § 59 und des § 60 Abs. 2 des
Bauern-Krankenversicherungsgesetzes - B-KVG.,
BGBI. NT. 219/1965, beschlossen:

Das O.Ö.Krankenanstaltengesetz,'LGBI. NT.1911958,
ta.1 der iFassung der O. Ö. Krankenanstaltengesetz-
Novelle 1961, lJGBI. NT. 49, der O. ö. Krankenanstal-
tengesetz-Novelle 1965, LGBI. NT. 34, und der Kund-
machung des Landeshauptmannes von Oberöster-
reich vom 6. August 1965, ·lJGBI.Nr. 35, wird wie
folgt abgeändert:

1. § 45 Abs. 3 hat zu lauten:
,,(3) Die iBestimmungen dieses Gesetzes - mit
Ausnahme jener des § 40 - sind ferner entspre-
chend anzuwenden auf die Beziehungen der
Rechtsträger der öffentlichen Krankenanstalten
zur Krankenversicherung der Bundesangestellten,
zur Verskherungsans'talt der tJsterreichischen
Eisenbahnen, soweit diese als Träger der Kran-
kenversicherung im Sinne des § 473 Abs. 1 ASVG.
in ,Betracht kommt, zu den Meisterkrankenkassen
(§ 480 Ahs. 1Z. 9 ASVG. in der Fassung der 9. No-
velle zum ASVG., BGBI. NT. 1311962) und zur
Krankenversicherungsanstalt der Bauern (§ 59
Abs. 2, 3, 5 und 6 B-KVG.)." •

2. § 51 Abs. 5 hat zu lauten:
,,(5) ißei Unterbringung eines Geisteskranken,
dem oder für den ein Anspruch auf Anstaltspflege
zusteht (§ 144 ASViG. und § 55 B-KVG.), in einer
öffentlichen Sonderheilanstalt für Nerven- und
Geisteskranke haben die Versicherungsträger die
Kosten der Anstaltspflege bis zur vorgesehenen
Höchstdauer (§§ 146, 147 ASVG. und §§ 57, 58
B-KVG.) in der Höhe der halben Pflegegebühren
der allgemeinen Gebührenklasse zu tragen, und
zwar gleichgültig, ob die Unterbringung im Inter-
esse der Erkrankten oder aus sicherheitspolizei-
lichen Gründen erfolgt."

3. § 55 Abs. 4 hat zu lauten:
,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 his 3 sind auch
entsprechend anzuwenden auf die 'Beziehungen
der Rechtsträger nicht öffentlicher (privater)
Krank€:Hdu:sldlten zur Krankenversicherung der
Bundesangestellten, zur Versicherungsanstalt der
österreichismen Eisenbahnen, soweit diese als
Träger der Krankenversicherung im Sinne des
§ 473 Abs. 1 ASVG. in Betracht kommt, zu den
Meisterkranker>kassen (§ 480 Abs. 1 Z. 9 ASVG.
in der Fassung -der 9. Novelle zum ASVG.,
BGBI. Nr. 1311962) und zur Krankenversiche-
rungsanstalt der Bauern (§ 60 Abs. 2 B-KVG.)."
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